
Textteil 
zum Bebauungsplan und zur örtlichen Bauvorschrift  

„Gewerbegebiet Triebweg“, Ballendorf 
 
 
 
Rechtsgrundlagen 
• Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. vom 23.09.2004  (BGBl. S. 2414), zuletzt geändert am  

03.05.2005 (BGBl. I S. 1224) und am 21.06.2005 (BGBl. I S. 1818 ) 
• Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. vom 23.01.1990 (BGBl. I. S. 132), zuletzt ge-

ändert durch Gesetz vom 22.04.1993 (BGBl. I S. 466) 
• Planzeichenverordnung (PlanzV) i.d.F. 18.12.1990 (BGBl. I S. 58) 
 
I. Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 BauGB + BauNVO) 
 
1. Art der baulichen Nutzung (§§ 1-15 BauNVO) 

Gewerbegebiet (GE) gemäß § 8 BauNVO 
 
1.1 Gemäß § 1 Abs. 5 i.V.m. Abs. 9 BauNVO sind Nutzungen nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 (Tank-

stellen) und Nr. 4 BauNVO (Anlagen für sportliche Zwecke) nicht zulässig.   
 
1.2 Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO sind Nutzungen nach § 8 Abs. 3 Nr. 2 und Nr. 3 

BauNVO  (Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke sowie 
Vergnügungsstätten) nicht zulässig. 
 

2. Maß der baulichen Nutzung 
(§§ 16-21 a BauNVO) 
 
max. Grundflächenzahl nach § 19 BauNVO: 0,7 
 
max. Gebäudehöhe nach § 18 BauNVO: Gesamtgebäudehöhe  
                                  9 m 
 
Als Gebäudehöhe gilt die Höhe von der Erdgeschossrohfußbodenhöhe (EFH) bis  
Oberkante bzw. höchsten Punkt des Daches. 
 

3. Bauweise (§ 22 Abs. 4 BauNVO) 
Die Gebäude sind mit seitlichem Grenzabstand zu errichten. Die Gebäudelänge wird 
nicht begrenzt. 
 

4. Grünordnerische Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 
Auf den mit PFG bezeichneten Flächen sind ausschließlich standortgerechte Bäume 
und Sträucher sowie mindestens 4 verschiedene Baumarten und 8 verschiedene 
Straucharten zu verwenden. Der Baumanteil der Bäume I. und II. Wuchsklasse an den 
Gehölzflächen hat ca. 15 % zu betragen. Die Gehölze sind im Pflanzabstand von ca. 
1,50 m in Dreieckspflanzung anzulegen. Die nachfolgenden Artenlisten und Ausfüh-
rungshinweise sind zu beachten.  
Großkronige Bäume Wuchsklasse I: 
Spitzahorn, Bergahorn, Esche, Traubeneiche, Stieleiche, Winterlinde 
- Hochstämme 3xv,m.B., 12-14, Höhe des Kronensatzes mindestens 1,80 m 
 
Mittelkronige Bäume, Wuchsklasse II: 
- Hochstämme und Stammbüsche, 3xv, StU. 12-14, Höhe des Kronensatzes mindes-
tens 1,80 m. 
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Sträucher: 
Hartriegel, Hasel, Weißdorn, Zweigriffliger Weißdorn, Pfaffenhütchen, Liguster,  
Heckenkirsche, Schlehe, Echter Kreuzdorn, Hundsrose, Schwarzer Holunder, Gemei-
ner Schneeball, Wolliger Schneeball 
- hohe Sträucher: 2xv o.B., 60-80 cm, niedere Sträucher 2xv o.B., 30-40 cm 
- Pflanzung im Dreiecksverband, bei Gehölzpflanzungen: mind. 8 Arten gem. Artenliste 
in Gruppen zu mindestens je drei Stück je Art. 
 
Ausgefallene Pflanzen sind artgleich zu ersetzen. 
Als Pflanzenmaterial ist vorzugsweise regionale Baumschulware als möglichst stand-
ortgerechtes, heimisches Pflanzgut heranzuziehen.  
Die Bäume und Sträucher sind artgerecht zu entwickeln und zu pflegen.  

 
5. Erdgeschossrohfußbodenhöhe (EFH) gem. § 9 Abs. 2 BauGB 

Die EFH darf max. bei 0,50 m über bestehendem Gelände liegen. Das bestehende Ge-
lände ermittelt sich durch das arithmetische Mittel der Geländehöhe an den Gebäude-
eckpunkten. Ausnahmen sind zulässig, wenn aus topographischen und städtebauli-
chen Gründen eine andere EFH erforderlich ist. 

 
6. Versorgungsleitungen sind unterirdisch zu verlegen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB). 
 
7.  Beleuchtungsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Für Außenbeleuchtungen sind nur UV-arme Lampen zulässig.  
 

 
II.  Örtliche Bauvorschriften für den Bereich  

„Gewerbegebiet  Triebweg“ 
 
Rechtsgrundlage 
Landesbauordnung (LBO) i. d. F. vom 08.08.1995 (GBl. S 617), zuletzt geändert am 
14.12.2004 (GBl. S. 884, 895) 
 
 
1. Dachform (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

Zulässig sind Pult-, Sattel- und Flachdach, Dachneigung 0 – 40 °. 
 

2. Dacheindeckung (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 
Reflektierende Materialien sowie unbeschichtete bzw. blanke Metalleindeckungen sind 
nicht zulässig. Ausnahmsweise können diese Materialien bei Aufbauten für die Ener-
giegewinnung zugelassen werden. 
 

3. Außenwandgestaltung (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 
Fassadenfluchten sind durch Fensterbänder, Bepflanzung, Fluchtversätze über  
1,00 m oder ähnliches zu gliedern! 
Geschlossene Betonfassaden sind nur zulässig, wenn sie durch Pflanzen begrünt wer-
den. 
 
Nicht zugelassen sind: 
Reflektierende und spiegelnde Fassaden, Fassaden mit blankem Metall sowie mit fluo-
reszierenden Farben. 
 

4. Befestigte Flächen (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 
Nichtüberdachte Stellplätze für Pkw sind wasserdurchlässig zu befestigen (z. B. Ra-
sengitter, Rasenpflaster mind. 3 cm Fugenbreite, Schotterrasen).   

 

H:\IngVerband\Daten [intern]\Bebauungspläne  Bearbeitungsdateien\Ballendorf\Gewerbegebiet Triebweg\Gewerbegebiet 
Triebweg, Textteil.doc 

2



H:\IngVerband\Daten [intern]\Bebauungspläne  Bearbeitungsdateien\Ballendorf\Gewerbegebiet Triebweg\Gewerbegebiet 
Triebweg, Textteil.doc 

3

5.  Entwässerung (§ 74 Abs. 3 Nr. 2 LBO) 
Die Entwässerung erfolgt im Trennsystem. Der Regenwasserabfluss wird begrenzt auf 
max. 40 l/s.   
 

6.  Werbeanlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 
Die Trauf- oder Attikaoberkante darf um 2,00 m überschritten werden. 
Werbeanlagen sind in fester Verbindung mit den Gebäuden zugelassen.  
Länge der Werbeanlagen: 
Max.  10 % der Gebäudelänge, höchstens jedoch 15,00 m Gesamtlänge. 
Fahnenmasten sind zulässig bis zu einer Höhe von 10 m.  
Nicht zugelassen sind: 
Drehbare Anlagen, Lauf- und Kletterschriften.  
Freistehende Werbeanlagen sind nicht zulässig.   

 
7.  Einfriedigungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

Geschlossene, künstliche Einfriedigungen sind nicht zulässig. Zwischen Unterkante der 
Einfriedigung und Bodenoberkante muss ein Freiraum von mind. 10 cm eingehalten 
werden.  

 
8.  Ordnungswidrigkeiten (§ 75 LBO) 

Ordnungswidrig i. S. v. § 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO handelt, wer als Bauherr oder Bauleiter 
fahrlässig oder vorsätzlich gegen die örtliche Bauvorschriften in Ziff. II. 1 bis II. 6 zuwi-
der handelt.  
 
 

III.  Hinweise: 
 
1.  Denkmalschutz 

Sofern im Zuge der Baumaßnahmen archäologische Funde oder Befunde auftreten, ist 
unverzüglich die Untere Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen. Der Denkmalpfle-
ge ist die für die Fundbergung und Dokumentation erforderliche Zeit einzuräumen (§ 20 
DSchG). 

 
2. Grundwasserschutz 

Das Plangebiet liegt in der weiteren Schutzzone eines Wasserschutzgebietes. Die Be-
stimmungen der Wasserschutzgebietsverordnung vom 31.10.1967 sind zu beachten.  
 

3. Ein schonender Umgang mit Boden und Flächen wird dringend empfohlen. Auf die 
Bestimmungen des Bodenschutzgesetzes wird verwiesen. Es ist anzustreben, die nöti-
gen Erdbewegungen möglichst innerhalb des Grundstücks auszugleichen. 
 

4.  Die Ableitung des Dachflächen-, Schmutz- und Hofflächenwassers ist im Entwässe-
rungsplan nachzuweisen (§ 8 LBOVVO). Drainagen dürfen nicht an den Schmutzwas-
serkanal angeschlossen werden. Punkt- und linienförmige Versickerungen sind nicht 
zulässig.  

 
 
 
Verwaltungsverband Langenau 
Langenau, den  15.12.2005  
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